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Russland-Embargo: 12. Sanktionspaket enthält 
wichtige Deadlines!

Teil 1: Verpflichtung ausländischer 
Vertragspartner – Termin 20. März 2024

 Am 18. Dezember 2023 hat die EU mit den drei Verordnungen 
(EU) 2023/2873, 2023/2875 und 2023/2878 ihr 12. Sanktions-
paket zur Verschärfung der Embargo-Maßnahmen gegen 
Russland veröffentlicht. Darin enthalten ist unter anderem 
eine Neuerung, die alle Unternehmen betrifft, die bestimmte 
Waren in Drittländer außerhalb der EU verkaufen. 

Neuer Artikel 12g VO (EU) Nr. 833/2014

Mit der Verordnung (EU) 2023/2878 wurde ein neuer Artikel 12g in 
die maßgebliche Russland-Embargo-Verordnung (EU) Nr. 
833/2014 eingefügt, nach welchem alle (europäischen) Unterneh-
men, die näher definierte Güter und Technologien in Drittländer 
außerhalb der EU verkaufen, liefern, verbringen oder ausführen, 
ihren Vertragspartnern ab dem 20. März 2024 die Wiederausfuhr 
nach Russland oder (über Zwischenhändler) zur Verwendung in 
Russland „vertraglich untersagen“ müssen. Für den Fall eines 
Verstoßes muss diese vertragliche Regelung auch „angemesse-
ne Abhilfemaßnahmen“ vorsehen. Zudem besteht eine (bußgeld-
bewehrte) Verpflichtung, die zuständige Behörde über einen sol-
chen Verstoß des Vertragspartners zu unterrichten. 

Betroffen sind die Güter und Technologien gemäß den bereits 
bekannten Anhängen XI, XX und XXXV der VO (EU) Nr. 
833/2014 sowie Feuerwaffen und Munition gemäß Anhang I 
der VO (EU) Nr. 258/2012 und die in dem neuen Anhang XL 
aufgeführten „gemeinsamen Güter mit hoher Priorität“, wel-
che keineswegs nur besonders sensible militärische Güter 
oder Schlüsseltechnologien umfassen, sondern eine Vielzahl 
von Lieferanten und Branchen betreffen.

Ausgenommen von der Verpflichtung zur vertraglichen Unter-
sagung der Wiederausfuhr nach Russland sind Verkäufe in 
die „Partnerländer“ gemäß Anhang VIII der VO (EU) Nr. 
833/2014 (derzeit USA, UK, Japan, Südkorea, Australien, Ka-
nada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz). Zudem dürfen vor 
dem 19. Dezember 2023 geschlossene Verträge noch bis 
zum 20. Dezember 2024 oder bis zu ihrem Ablaufdatum, je 
nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, unverändert erfüllt 
werden.

Auswirkungen und Empfehlungen

Wie die erforderliche vertragliche Regelung aussehen soll 
und welche Abhilfemaßnahmen „angemessen“ sind (in Be-
tracht kommen z.B. Vertragsstrafen, Rücktritts-/Kündigungs-
rechte für noch nicht erfüllte Verträge, internes Blacklisting), 
ist unklar. Ob die Kommission in ihren FAQ weitere Hinweise 
erteilt, bleibt abzuwarten. 

Die EU scheint davon auszugehen, dass den Lieferungen der 
betroffenen Güter in Drittländer stets ein individuell ausge-
handelter Vertrag zugrunde liegt, in welchen eine geeignete 
Verbotsklausel dann relativ unproblematisch anhand des je-
weiligen Einzelfalls aufgenommen werden könnte. Entspre-
chendes gilt für bestehende Rahmenverträge, die im Wege 
eines Addendums um eine passende Klausel ergänzt werden 
könnten. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass die Vertragsab-
schlüsse in der Praxis häufig automatisiert und ohne individu-
elle Verhandlungen auf elektronischem Wege stattfinden und 
eine Bestellung sowohl unkritische wie auch betroffene Waren 
umfassen kann und die Differenzierung (dieses darf, jenes 
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darf nicht re-exportiert werden) dann schwierig wird. Ebenso 
müsste nach dem Empfängerland unterschieden werden: Ein 
Kunde aus den USA dürfte unbeschränkt beliefert werden, 
der Kunde aus China müsste mit einer Verbotsklausel belegt 
werden, was in der Vertragspraxis ebenfalls auf Schwierig-
keiten stößt.

Jedenfalls dürfte aber kein Zweifel daran bestehen, dass die 
vertragliche Untersagung (natürlich) auch in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen enthalten sein kann, wobei dann aber 
sichergestellt sein muss, dass solche AGB auch wirksam in 
das jeweilige Vertragsverhältnis einbezogen werden. Gerade 
bei grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen kommt es 
diesbezüglich immer wieder zu Problemen und Widersprü-
chen. 

Die exportierenden EU-Unternehmen sollten daher darauf 
vorbereitet sein, ab dem Stichtag 20. März 2024 ihre vertrag-
lichen Beziehungen mit ausländischen Kunden außerhalb der 
EU in geeigneter Weise anpassen zu können bzw. angepasst 
zu haben.

Teil 2: Konzerninternes Dienstleistungs- und 
Softwareverbot – Termine: 18. Dezember 
2023 / 20. März 2024 / 20. Juni 2024
 Am 18. Dezember 2023 hat die EU mit den drei Verordnungen 
(EU) 2023/2873, 2023/2875 und 2023/2878 ihr 12. Sanktions-
paket zur Verschärfung der Embargo-Maßnahmen gegen 
Russland veröffentlicht. Darin enthalten ist unter anderem 
eine Neuerung, die alle Unternehmen betrifft, die noch Toch-
tergesellschaften in Russland unterhalten. 

Bisheriger Artikel 5n VO (EU) Nr. 833/2014

Gemäß dem bereits bekannten Artikel 5n der maßgeblichen 
Russland-Embargo-Verordnung (EU) Nr. 833/2014 war es 
bisher schon verboten, für in Russland niedergelassene juris-
tische Personen, Organisationen oder Einrichtungen (oder für 
die Regierung Russlands) unmittelbar oder mittelbar Dienst-
leistungen in den folgenden Bereichen zu erbringen:
■	Wirtschaftsprüfung einschließlich Abschlussprüfung
■	Buchführung und Steuerberatung
■	Unternehmens- und Public-Relations-Beratung
■	Architektur und Ingenieurwesen
■	Rechtsberatung
■	IT-Beratung
■	Markt- und Meinungsforschung

■	technische, physikalische und chemische Untersuchung
■	Werbung

Auf den ersten Blick scheinen hiervon nur „externe“ Erbringer 
von derartigen Dienstleistungen betroffen zu sein. Tatsächlich 
ist dies jedoch auch für konzerninterne Leistungen relevant. 
Ob z.B. die „Unternehmensberatung“, „Rechtsberatung“ oder 
„IT-Beratung“ durch ein selbständiges Beratungsunterneh-
men für eine russische Kundin erfolgt oder durch eine EU-
Muttergesellschaft für eine russische Tochtergesellschaft, ist 
nach dem Wortlaut des Verbotes unerheblich. 

Dies gilt nach dem Ausnahmetatbestand gemäß Artikel 5n Ab-
satz 7 jedoch nicht für die Erbringung solcher Leistungen, die 
zur ausschließlichen Nutzung durch in Russland niedergelas-
sene Unternehmen bestimmt sind, welche sich im Eigentum 
oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle eines 
EU-Unternehmens befinden; entsprechendes gilt für russische 
Tochterunternehmen von Muttergesellschaften aus dem Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder aus einem Partnerland gemäß 
Anhang VIII der Verordnung (derzeit USA, UK, Japan, Südko-
rea, Australien, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz).

Geänderter Artikel 5n VO (EU) Nr. 833/2014

Mit der Verordnung (EU) 2023/2878 vom 18. Dezember 2023 
wurde der Artikel 5n allerdings in wesentlichen Punkten ge-
ändert. So ist es nach dem neuen Artikel 5n Absatz 2b nun-
mehr auch verboten, unmittelbar oder mittelbar „Software für 
die Unternehmensführung und für Industriedesign und 
Fertigung“ gemäß dem neuen Anhang XXXIX für in Russ-
land niedergelassene Unternehmen (oder die Regierung 
Russlands) zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen, auszufüh-
ren oder auch nur bereitzustellen. Der in dem betreffenden 
Anhang aufgeführte Katalog sanktionierter Software ist um-
fassend und beinhaltet beispielsweise:

 ■ Unternehmensressourcenplanung (Enterprise Resource 
Planning, ERP)

 ■ Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship 
Management, CRM)

 ■ Lieferkettenmanagement (Supply Chain Management, SCM)
 ■ Projektmanagementsoftware
 ■ Software für Buchführung, Flottenmanagement, Logistik 
und Humanressourcen

 ■ computergestützter Entwurf (Computer-Aided Design, 
CAD)

 ■ computergestützte Fertigung (Computer-Aided Manufactu-
ring, CAM)
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Flankiert wird dies von dem mit Artikel 5n Absatz 3a neu ein-
gefügten Verbot, unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, 
Vermittlungsdienste oder andere Dienste, Finanzmittel oder 
Finanzhilfen im Zusammenhang mit den bislang bereits ver-
botenen Dienstleistungen oder der vorgenannten Software zu 
erbringen bzw. bereitzustellen.

Unternehmen, welche die nunmehr sanktionierte Software 
vertreiben, können sich gegebenenfalls noch auf die Über-
gangsregelung gemäß Artikel 5n Absatz 4b berufen, nach 
welcher das Verbot gemäß dem neuen Absatz 2b nicht für vor 
dem 19. Dezember 2023 geschlossene Verträge gilt, sofern 
die Erfüllung bis zum 20. März 2024 erfolgt. 

Entscheidend ist jedoch, dass der Ausnahmetatbestand 
gemäß Artikel 5n Absatz 7, also die Befreiung von den bislang 
bestehenden Dienstleistungsverboten einschließlich des 
neuen Softwareverbots in Bezug auf russische Tochtergesell-
schaften jetzt nur noch bis zum 20. Juni 2024 gilt! Für die Zeit 
danach besteht gemäß Artikel 5n Abs. 10 lit. h) die Möglich-
keit, bei der zuständigen Behörde (in Deutschland das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) eine Aus-
nahmegenehmigung zu beantragen. 

Ebenso bedeutsam ist, dass das neue Verbot der Erbringung 
von (unter anderem) technischer Hilfe und anderen Diensten 
im Zusammenhang mit den sanktionierten Dienstleistungen 
oder der relevanten Software (neuer Absatz 3a) von dem der-
zeit noch geltenden Ausnahmetatbestand des Artikel 5n Ab-
satz 7 offenbar gar nicht umfasst sein soll: Solche (auch kon-
zerninternen) Dienstleistungen für russische Töchter wären 
demnach und bei wörtlicher Anwendung der Regelung seit 
dem Inkrafttreten des 12. Sanktionspaketes am 18. Dezem-
ber 2023, also ab sofort verboten! Der neue Genehmigungs-
tatbestand gemäß Artikel 5n Abs. 10 lit. h) gilt zwar auch hier, 
aber eben ohne Übergangsfrist.

Auswirkungen und Empfehlungen

Bislang haben sich weder die Kommission, noch das BAFA, 
noch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) zu den Neuerungen in Bezug auf Artikel 5n der 
Russland-Embargo-Verordnung geäußert. Deutschen (und 
europäischen) Unternehmen, die noch Tochtergesellschaften 
in Russland unterhalten und von den Dienstleistungs- und 
Softwareverboten betroffen sind, bleibt kaum etwas anderes 
übrig, als einen Antrag auf Genehmigung gemäß Artikel 5n 
Abs. 10 lit. h) bei den zuständigen Behörden zu stellen. Auf-
grund der bekanntermaßen langen Bearbeitungszeiten des 
BAFA – und in Bezug auf das möglicherweise bereits jetzt 
geltende Verbot der Erbringung von technischer Hilfe und an-
deren Dienste – sollte dies auch kurzfristig geschehen, damit 
die Genehmigung im besten Falle zum Stichtag 20. Juni 2024 
auch tatsächlich vorliegt.

Unbestätigten Meldungen aus dem Markt zufolge soll das 
BAFA über eine Allgemeine Genehmigung nachdenken. Wel-
chen Inhalt diese haben könnte und unter welchen Auflagen 
sie stehen mag, bleibt abzuwarten. An der vorsorglichen Be-
antragung einer Individual-Genehmigung geht aber wohl 
kaum ein Weg vorbei.


